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der der DBH. Er selbst bezeichnet sich als Funk-
tionär, »im neutralen Sinne des Wortes«. Natürlich gehöre auch viel »an-
tichambrieren« dazu, da sieht er seine Aufgabe ganz realistisch. Kompro-
mißbereit müsse man sein, Politik machen können, ohne seine Ziele dabei
aufzugeben. Ein hohes Anforderungsprofil, das viel verlangt. Andererseits
gebe es aber auf der Kosten-Nutzen Rechnung noch genügend Lohnendes.
»Mich reizt an dieser Arbeit, daß ich in bescheidenem Rahmen mitwirken
kann.« Beim Täter-Opfer-Ausgleich zum Beispiel, der ihm sehr am Her-
zen liegt. Er hat das Projekt, das bereits Anfang der 80er Jahre in einigen
wenigen Arbeitsgruppen getestet wurde und nun auch offiziell als Alterna-
tive anerkannt und gefördert wird, von Anfang an unterstützt und mitgetra-
gen. »Gegen ideologische, emotionale und intellektuelle Vorbehalte der
Sozialarbeit, die ja dieses Täter-Image forciert.« Der Versuch, eine Lösung
zu finden, die den staatlichen Eingriff so gut es geht vermeidet und ver-
sucht, zwischen Täter und Opfer einen Interessenausgleich zu finden, wird
sowohl den Ergebnissen des Forschers, den Bedürfnisses des Praktikers
und der Haltung des Menschen gerecht. »Ich bin aufgrund meiner Studien
und der Praxis der Überzeugung, daß der Mensch, der sich sonst kaum än-
dert, unter anderen Bedingungen anders funktioniert. Deswegen glaube ich
auch an Reformen. Nicht weil sie den Menschen ändern, sondern weil ich
sage: wenn ich es schaffe, ein anderes Ambiente herzustellen, werden die
Leute anders funktionieren.« Und dann wird am Ende aus dem biographi-
schen Wechselspiel doch noch eine runde Sache. Dann paßt es, daß Hans-
Jürgen Kerner 1986 von Heidelberg zurück an seinen beruflichen Start
nach Tübingen ging, um dort die Leitung am Institut für Kriminologie zu
übernehmen. »Ein Grund war, daß Tübingen die einzige deutsche und in
der Art schon fast einzige westeuropäische Langfristuntersuchung durch-
führt, in der seit 1965 die Lebensgeschichte von 400 Männern mitverfolgt,
analysiert wird, von denen die eine Hälfte aus der sogenannten Normalbe-
völkerung kommt, die andere eine Haftstrafe verbüßt hat.« Schließlich
geht es ihm auch hier wie in der Untersuchung zur organisierten Krimina-
lität und der Straffälligenhilfe darum, festzustellen, daß Kriminalität nicht
unabwendbares Schicksal, sondern Teil des biographischen, sozialen, öko-
nomischen und biographischen Kontextes ist. Eine Struktur, die sich durch
Strafe allein kaum durchbrechen läßt. »Was ich glaube, und das ist auch
ein Teil meiner Aktivitäten bei der DBH, daß man Situationen ändern
kann, daß man Menschen Chancen geben kann, daß sich damit vieles von
selbst reguliert. Entsprechend vielleicht dem Spruch Wilkins: Das Beste,
was man in der Jugendkriminalität tun kann, ist ›nichts‹.« Dafür tut Hans-
Jürgen Kerner unendlich viel.
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